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 Veröffentlicht am 19.05.1969

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der erkennen mußte, daß bei der Verteidigung zweier Beschuldigter vor der Obersten

Berufungskommission und Disziplinarkommission eine Interessenkollision vorliegt, begeht die Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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